
Name/Mieter

Einbauort

Straße/Haus-Nr. PLZ/Ort

Rechnungsanschrift

Name Straße/Haus-Nr.

PLZ/Ort Telefon-Nr.

Name des Mieters/Abholers E-Mail

Wassernutzung/Anschluss

       Brauchwasser (Bauwasser, Bewässerung, Pool, etc.) 1                Trinkwasser (Zubereitung von Essen, Trinken, etc.) 2               1“-Anschluss            C-Anschluss

Wunschtermin

1)   Für das Setzen eines Standrohres ist die Anweisung „Sicheres Setzen eines Standrohres“ zu beachten und umzusetzen siehe hierzu die Anleitung im Anhang.
2)   Bei einer Trinkwassernutzung mittels einem Standrohr sind die hygienischen Rahmenbedingungen gemäß den „DVGW Hinweisen zur Trinkwasserversorgung auf Volksfesten und ähnlichen Veranstaltun-

gen“ zu erfüllen. Hierzu ist mit dem zuständigen Gesundheitsamt das weitere Vorgehen abzustimmen. Die temporäre Versorgung von Trinkwasser ist nur durch einen zugelassenen Installateurbetrieb zu 
errichten und abzunehmen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist meldepflichtig (Formular "Anmeldung Trinkwasseranlage").

Das Standrohr ist vor Frost zu schützen (d.h. zwingend Demontage und Entleerung bei Nichtgebrauch).
Das Standrohr ist vor Diebstahl zu schützen.
Die Standrohre sind mit Systemtrennern zur Entnahme von Wasser aus dem Netz der MVV Netze GmbH ausgerüstet. Systemtrenner (Rohrtrenner) der Bauart BA sind Siche-
rungsarmaturen bis zur Kategorie 4, gemäß EN1717 (DIN 1988, Teil 4).
Durch das Prinzip der hydraulischen Trennung werden ein Rückfließen, Rückdrücken und Rücksaugen von verändertem Trinkwasser in das Trinkwassersystem wirkungsvoll 
verhindert. Es ist daher untersagt an den Standrohren Veränderungen, inkl. der Auslassarmatur, vorzunehmen. Nach der Wasserentnahme sind Sie als Nutzer selbst für eine 
gefahrlose Wasserverteilung innerhalb des sich in Ihrem Verantwortungsbereich befindlichen nachgeschalteten Wassernetzes verantwortlich.
Die weiteren Bedingungen für die Abgabe von Standrohren mit Wasserzählern sind den AGB zu entnehmen.
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie im Abschnitt „Kontaktaufnahme per E-Mail oder auf sonstige Weise“ unter www.mvv.de/datenschutz

Ausgabe

Kunde Datum/Unterschrift

Rückgabe

Kunde Datum/Unterschrift

Standrohr
Bestellung

Vom Kunden zur Reservierung auszufüllen

Wird von MVV ausgefüllt

Bei Ausgabe
Standrohr-Nr.:

Zählerstand (m3)

Anzahl der Hydrantenschlüssel

 Das Standrohr wurde in einem technisch und optisch einwandfreiem
 Zustand übergeben.

Bei Rückgabe
Standrohr-Nr.:

Zählerstand (m3)

Anzahl der Hydrantenschlüssel

Das Standrohr ist beschädigt oder nicht mehr vorhanden.
Die Beschädigung/der Verlust gemäß

   Kennziffer(n) 

aus dem „Preisblatt bei Beschädigungen/Verlust“ wird dem Mieter
in Rechnung gestellt.

(Bitte beachten Sie, dass der Artikel 2 Tage ab dem angegebenen Wunschtermin für Sie reserviert ist. Danach wird die Reservierung automatisch aufgehoben.)



1. Antrag
Die Vermietung und Ausgabe eines Standrohres mit Entnahmevorrichtung 
und Wasserzähler (Mietgegenstand, nachfolgend „Standrohr“ genannt) 
bedarf einer Bestellung per E-Mail. Bitte füllen Sie dazu den Antrag zur 
Ausgabe und Rückgabe von Standrohren unter www.mvv.de/energie/
wasser/standrohr/ mindestens zwei Tage vor dem gewünschten Abholungs-
termin aus und senden diesen per E-Mail an standrohr@mvv.de . 

2. Ausgabe des Standrohres
Die Ausgabe eines Standrohres erfolgt an den Mieter oder an einen mit 
der Abholung eines Standrohres beauftragten Dritten. Um das Standrohr 
abzuholen, benötigen Sie eine Kopie des Antrags und einen gültigen 
Personalausweis oder Führerschein sowie ggf. eine entsprechende Voll-
macht. Der Mieter eines Standrohres oder dessen Bevollmächtigter hat 
bei Empfang den ordnungsgemäßen Zustand (äußere Beschaffenheit und 
Plombe) sowie den Zählerstand mit seiner Unterschrift auf dem Formular 
„Abgabe/Rückgabe von Standrohren“ zu bestätigen. 

3. Unterlassungspflichten des Mieters
Eine Überlassung des Standrohres an Dritte ist ohne Zustimmung des Ver-
mieters unzulässig, ebenso der Einsatz in einem nicht vom Vermieter mit 
Wasser versorgten Gebiet.

4. Ablesung, Kontrolle des Standrohres während der Mietvertragsdauer
Bei einer Mietdauer von über XX Monaten ist der Mieter verpflichtet, dem 
Vermieter den Zählerstand des Standrohres nach Ablauf von jeweils 90 
Kalendertagen
unaufgefordert telefonisch unter der Rufnummer 0621 3770 5555 mitzu-
teilen. Bei Schäden am Standrohr und/oder am Wasserzähler bzw. an der 
Plombe verpflichtet sich der Mieter, das Standrohr unverzüglich dem Ver-
mieter zurückzugeben. Mieter und Vermieter vereinbaren ausdrücklich, 
dass dem Vermieter jederzeit Zugang zum Standrohr zwecks Kontrolle 
und/oder Zählerablesung zu gewähren ist.

5. Hinweis zur Absicherung des Standrohres, Verkehrssicherungs-
 pflichten, Sondernutzungserlaubnis im öffentlichen Verkehrsraum
Der Mieter trägt bis zur Rückgabe des Standrohres beim Vermieter die 
volle Verantwortung im Umgang mit dem Standrohr. Er ist neben der all-
gemeinen Verkehrssicherungspflicht (nach gesetzlichen Vorgaben wie der 
Straßenverkehrsordnung oder Richtlinien für die Sicherung von Arbeits-
stellen an Straßen (RSA) zum Absichern des Standrohres im öffentlichen 
Verkehrsraum) auch für die ordnungsgemäße Installation des Verteilungs-
netzes ab dem Standrohr zuständig. Die notwendige Sicherung des Stan-
drohres im öffentlichen Verkehrsraum bedarf nach dem Straßengesetz 
Baden-Württemberg der Sondernutzungserlaubnis der örtlichen Straßen-
verkehrsbehörde.

6. Vertragslaufzeit des Mietvertrages
Der Mietvertrag zwischen dem Vermieter und dem Mieter beginnt mit 
dem Tag der Ausgabe des Standrohres und endet mit der Rückgabe des 
ausgegebenen Standrohres. Die Mietvertragsdauer beträgt längstens 12 
Monate.
Das Recht des Vermieters zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der 
Mieter seinen vertraglichen Pflichten erheblich zuwiderhandelt, z.B. das 
Standrohr außerhalb des Wasserversorgungsgebietes des Vermieters ein-
setzt oder nach Ablauf von jeweils 90 Tagen den Zählerstand nicht mitteilt.

7. Rückgabe eines Standrohres
Der Mieter hat am Ende der Mietdauer das Standrohr in einem ordnungs-
gemäßen Zustand beim Vermieter zurückzugeben. Vom Vermieter wird im 
Beisein des Mieters/Bevollmächtigten sofort geprüft, ob das Standrohr 
voll funktionsfähig ist und Zählwerk und Plombe unbeschädigt sind. Sollte 
ein Defekt/eine Manipulation festgestellt werden, ist dies zu protokollie-
ren und von dem Mieter/Bevollmächtigten gegenzuzeichnen. Wird nach 
Ablauf von zwölf Monaten bzw. im Fall einer Kündigung des Vertrages aus 
wichtigem Grund das Standrohr nicht fristgerecht zurückgegeben, erfolgt 
eine kostenpflichtige Abholung durch den Vermieter. 

8. Haftung des Mieters bei Schäden, Beschädigungen und Verlust; 
 Versicherung
Der Mieter haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Beschä-
digungen aller Art, die am Mietgegenstand oder bei dessen Gebrauch an 
Hydranten sowie sonstigen Leitungseinrichtungen entstehen.
Dasselbe gilt für Schäden, die dem Vermieter durch eine vom Mieter ver-
ursachte Verunreinigung des Wassers entstehen.
Der Mieter muss das Standrohr gegen Diebstahl gesichert aufbewahren.
Der Mieter versichert, dass er für alle Risiken, die bei der Durchführung 
dieses Vertrages entstehen, eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen 
hat und diese während der Mietdauer aufrechterhält. Der Mieter weist 
diese auf Verlangen nach.
Im Falle der Beschädigung oder des Verlustes eines Standrohres ist der Mie-
ter verpflichtet, den Vermieter unverzüglich über die Beschädigung oder den 
Verlust zu informieren. Der Mieter trägt die Kosten für die Wiederbeschaf-
fung des kompletten Materials bzw. der Reparatur. Die Kosten hierfür richten 
sich nach dem Preisblatt in Anlage „Pauschalen bei Beschädigungen/Verlust“ 
dieser Allgemeinen Bedingungen. Dem Mieter ist es gestattet einen Nach-
weis darüber zu erbringen, dass der Schaden überhaupt nicht entstanden 
oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist. Der Vermieter ist berechtigt, 
dem Mieter zusätzlich den geschätzten Trinkwasserverbrauch für die Miet-
dauer in Rechnung zu stellen. 
Wird ein als Verlust gemeldetes Standrohr vom Mieter wieder aufgefun-
den, ist dieses unverzüglich an den Vermieter zurückzugeben. In diesem 
Fall erstattet der Vermieter dem Mieter die Kosten des kompletten Mate-
rials zurück, wenn das Material unbeschädigt ist; ansonsten erfolgt eine 
anteilige Rückerstattung.

9. Miet-und Wasserpreis 
Die aktuellen Mietpreise sind im öffentlich bekanntgegebenen Preisblatt 
zu den Ergänzenden Bedingungen der MVV Energie AG zur Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWas-
serV), gültig ab 15.12.2020, enthalten sowie im Internet unter www.mvv.
de/energie einsehbar. Der aktuelle Mengenpreis des entnommenen Was-
sers entspricht dem jeweils von MVV Energie AG öffentlich bekanntgege-
benen Frisch- wasserpreis. 

10. Rechnungsstellung
Die Abrechnung von Miet- und Verbrauchspreis erfolgt tagesgenau. Bei
einer Mietdauer von mehr als 90 Tagen werden auf Basis der nach Ziffer
4 mitgeteilten Zählerstände Zwischenabrechnungen erstellt. Nach Been-
digung des Mietvertrages erfolgt eine Schlussabrechnung. Werden keine 
Zählerstände mitgeteilt oder kann der Zähler nicht abgelesen werden (z.B. 
bei Verlust oder Zerstörung des Standrohres, defektem Zähler) ist der Ver-
mieter berechtigt, den Trinkwasserverbrauch zu schätzen.

11. Umsatzsteuer
Das Miet- und Mengenpreisentgelt unterliegt der Umsatzsteuer in der
jeweils gesetzlich geltenden Höhe. 

12. Vertragsbestandteile
Die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Was-
ser (AVBWasserV)“, in der jeweils gültigen Fassung ist Bestandteil des Miet-
vertrages, soweit die vorstehenden Bestimmungen nicht entgegenstehen.

13. Gesetzliche Informationspflichten
Zur Klärung von Streitigkeiten, die nicht einvernehmlich zwischen den Ver- 
tragsparteien gelöst werden können, gilt der ordentliche Rechtsweg.
MVV Energie AG nimmt an keinem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil.

Stand: 18.07.2023

Standrohr 
Allgemeine Bedingungen

Allgemeine Bedingungen von MVV Energie AG für die Vermietung 
von Standrohren mit Wasserzählern



Anlage zu den Allgemeinen
Bedingungen Standrohr: Pauschalen
bei Beschädigungen/Verlust

Bei Verlust oder Beschädigung des Standrohres mit Wasserzähler trägt der Mieter die Kosten für die Wieder-
beschaffung bzw. der Reparatur des Standrohres wie in nachfolgender Tabelle aufgeführt: 

 Pos Art der Beschädigung Nettopreise zzgl. 19% MwSt in Euro

 1 Systemtrenner groß 900,00  

 2 Systemtrenner klein 400,00 

 3 Schrägsitzventil 2" 250,00 

 4 Handrad (Kunststoff) für 2" Ventil 30,00 

 5 Storz Kupplung – groß 45,00 

 6 Hydranten Schlüssel verbogen/fehlt 100,00 

 7 GKI10MS GK-Schlauchkupplung,G 1"(IG), Me 45,00 

 8 Storz Übergangstück Al 52-C auf GEKA 40,00 

 9 Zähler beschädigt bzw. Eichplombe entwertet 155,00 

 10 Oberteil "Y" Standrohr 2", für Endo Systemtrenner inkl. Montage  725,00 

 11 Rohrverschraubung DN 40 G 1 1/2" AG - G2" IG (gekürzt L=55) für WZ Q3: 16 bis Q3:25 125,00 

 12 Längenausgleichsverschraubung für Q3:16 2"AG, Messing 400,00 

 13 Standrohr Verlust  (durch Diebstahl , Zerstörung usw) 1.800,00
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